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Allgemeine Steuerzahlungstermine im Januar 2026 

Fälligkeit  Ende der 
Schonfrist 

Mo. 12.01. Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag Do. 15.01. 

Mo. 12.01. Umsatzsteuer Do. 15.01. 

Mi. 28.01. Sozialversicherung  

 
Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der 
Finanzbehörde. 
 
Dagegen muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht 
werden. 
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1. Verdeckte Gewinnausschüttung bei Abfindung einer Pensionszusage 
Verzichtet der beherrschende Gesellschafter einer GmbH vor Eintritt des Versorgungsfalls auf seine 
Ansprüche aus einer Pensionszusage und erhält er hierfür eine Abfindung von der Gesellschaft, liegt 
hierin keine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA), wenn die Pensionszusage aus betrieblichen Gründen 
abgefunden wird. 
Der Bundesfinanzhof hat sich mit diesem Beschluss einerseits von seiner früheren Rechtsprechung 
abgegrenzt und andererseits das Urteil des Finanzgerichts Münster bestätigt (Az. VIII R 17/23). Dieses 
hatte entschieden, dass die Kapitalabfindung einer gegenüber dem beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführer bestehenden Pensionszusage bei betrieblicher Veranlassung - hier im Fall der 
wirtschaftlichen Krise der Gesellschaft - keine vGA darstelle, wenn es eine klare, im Voraus getroffene, 
zivilrechtlich wirksame und tatsächliche Vereinbarung zwischen dem Gesellschafter-Geschäftsführer und 
der Gesellschaft gebe. Es betonte zudem, dass die Kapitalabfindung im Austausch gegen den Wegfall 
des Pensionsanspruchs des Gesellschafter-Geschäftsführers mit dem Ziel der Sanierung der Gesellschaft 
erfolgte. 
 
Hinweis 
Durch die Bestätigung des Urteils des Finanzgerichts Münster durch den Bundesfinanzhof ist auch keine 
vGA im Hinblick auf einen Verstoß gegen die Vorgaben des formellen Fremdvergleichs gegeben.  
Ein ordentlicher und gewissenhafter Fremd-Geschäftsführer hätte der Abfindungsvereinbarung im 
Interesse der GmbH und zudem hätte auch ein ordentlicher und gewissenhafter fremder Dritter als 
Pensionszusagebegünstigter der Vereinbarung zugestimmt. 
 

2. Verlustnutzung trotz Anteilsübernahme 
Eine GmbH erzielte im Streitjahr 2017 ein zu versteuerndes Einkommen in Höhe von 1.843.459 Euro. Im 
Jahr 2018, welches auf Grund einer Verschmelzung mit Wirkung zum 30.09.2018 endete, erzielte die 
GmbH einen Verlust in Höhe von 14.058 Euro. Noch vor der Verschmelzung hatte eine andere GmbH 
am 17.10.2018 100 Prozent der Anteile an der verlusttragenden Gesellschaft erworben. Das beklagte 
Finanzamt verweigerte daraufhin einen Verlustrücktrag in das Jahr 2017 mit Verweis auf § 8c KStG. Der 
Verlust sei nicht mehr abziehbar, da ein schädlicher Beteiligungserwerb vorlag. Verluste, die bis zum 
Erwerbszeitpunkt entstanden seien, dürften weder vor- noch rückgetragen werden. Die 
Verschmelzungsrückwirkung ändere daran nichts. 
Die Richter des Bundesfinanzhofs widersprachen dieser Ansicht, denn § 8c KStG greife hinsichtlich des 
Verlustvortrags, nicht jedoch für den Verlustrücktrag (Az. I R 1/23). Nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofs will die Vorschrift verhindern, dass vor dem Anteilseignerwechsel entstandene 
Verluste für das wirtschaftliche Engagement des neuen Anteilseigners genutzt werden. Werde der 
Verlust jedoch in ein Jahr zurückgetragen, in dem der Gesellschafterbestand noch unverändert war, 
bleibe die wirtschaftliche „Identität“ der Gesellschaft gewahrt. § 8c KStG stehe einem solchen 
Verlustrücktrag nicht entgegen. 
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3. Freistellungsbescheinigungen für Bauleistungen: Sofortausstellung nicht mehr 
möglich 

Die Freistellungsbescheinigung für Bauleistungen (§ 48b EStG) ist ein offizielles Dokument, welches 
Unternehmen im Baugewerbe benötigen, um von Steuerabzügen für bestimmte Bauleistungen befreit 
zu werden. Der Antrag sollte künftig frühzeitig gestellt werden, denn diese Freistellungs-
bescheinigungen können im Finanzamt vor Ort nicht mehr sofort ausgestellt und direkt ausgehändigt 
werden (sog. Sofortausstellung). Grund ist die bundesweit einheitliche Umstellung des Verfahrens zur 
zentralen Speicherung der Freistellungsdaten. D. h., die Bearbeitung der Anträge auf Frei-
stellungsbescheinigungen wird künftig bundeseinheitlich maschinell durchgeführt, was einen gewissen 
zeitlichen Vorlauf bis zur Erteilung der Bescheinigung erfordert. Wegen des Postversands der 
Bescheinigung wird automatisch eine sog. Vordatierungsfrist von mindestens drei Tagen berücksichtigt, 
die sich jedoch durch Wochenenden oder Feiertage verlängern kann. 
 
Hinweis 
Der Antrag auf Ausstellung einer Freistellungsbescheinigung sollte möglichst 14 Tage im Voraus bei den 
zuständigen Finanzämtern eingereicht werden - insbesondere dann, wenn ein Abgabetermin für die 
Vorlage beim Auftraggeber einzuhalten ist. Der Antrag (formlos) kann über das elektronische Portal 
ELSTER oder per E-Mail oder Brief gestellt werden. 
 

4. Informationen zur Umsatzsteuerbefreiung von Vorträgen, Kursen und anderen 
Veranstaltungen wissenschaftlicher oder belehrender Art  

Nach § 4 Nr. 22 Buchstabe a UStG sind Vorträge, Kurse und andere Veranstaltungen wissenschaftlicher 
oder belehrender Art unter bestimmten Voraussetzungen umsatzsteuerfrei. Veranstaltungen in diesem 
Sinne sind solche, die als Erziehung von Kindern und Jugendlichen, als Schul- oder Hochschulunterricht, 
als Ausbildung, Fortbildung oder berufliche Umschulung zu qualifizieren sind. Mit einem 
Informationsblatt des Bundesministeriums der Finanzen sollen Unternehmer über die Kriterien 
informiert werden, die für das Vorliegen von begünstigten Leistungen im Rahmen von Schul- oder 
Hochschulunterricht, Ausbildung, Fortbildung oder beruflicher Umschulung maßgeblich sind. Auch 
Unterricht im Bereich der Erwachsenenbildung kann Schul- und Hochschulunterricht sein (Az. III C 3 - S 
7180/00032/001/065). Auf den Bereich der Erziehung von Kindern und Jugendlichen sind die im 
Informationsblatt aufgeführten Kriterien nicht anzuwenden. 
Das Informationsblatt nennt die maßgeblichen Kriterien der Bereiche  
Ø Inhalt der Veranstaltung, 
Ø Zielsetzung der Veranstaltung, 
Ø Objektive Eignung der Lehrkraft, 
die für das Vorliegen einer Veranstaltung im Sinne des § 4 Nr. 22 Buchstabe a UStG insgesamt erfüllt 
sein müssen. 

5. Steueränderungsgesetz 2025 vom Bundesrat verabschiedet 

Der Bundesrat hat am 19.12.2025 das Steueränderungsgesetzes beschlossen. Es kann nun vom 
Bundespräsidenten ausgefertigt werden. Anschließend wird es im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Es 
tritt überwiegend zum 01.01.2026 in Kraft. 
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Das Gesetz enthält u. a. folgende steuerrechtliche Maßnahmen:  
Ø Die Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie wird ab dem 01.01.2026 dauerhaft auf 7 % 

reduziert werden.   
Ø Durch die Anhebung der Entfernungspauschale auf 38 Cent wird die Entlastung für Fernpendler 

verstetigt werden. Aus Gründen der Gleichbehandlung sollen ab dem ersten Entfernungskilometer 
38 Cent für alle Steuerpflichtigen gewährt werden. Gleiches gelte auch für diejenigen 
Steuerpflichtigen, bei denen eine beruflich veranlasste doppelte Haushaltsführung anzuerkennen 
ist. 

Ø Mit der Aufhebung der zeitlichen Befristung der Mobilitätsprämie werden zudem Steuerpflichtige 
mit geringeren Einkünften auch nach 2026 weiterhin die Mobilitätsprämie erhalten. 

Ø Vorgesehen ist außerdem die Anhebung der Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale. Die 
Steuerpauschale für Übungsleiter wird von 3.000 auf 3.300 Euro angehoben werden, die für 
ehrenamtlich Tätige von 840 auf 960 Euro. So viel wird man künftig durch sein Engagement 
einnehmen dürfen, ohne darauf Steuern zahlen zu müssen. Das betrifft z. B. Chorleiter, Trainer in 
Sportvereinen oder ehrenamtliche Pfleger. 

Ø Prämien für Medaillengewinne bei Olympischen Spielen werden steuerfrei gestellt.  
Ø Des Weiteren werden Gewerkschaftsmitglieder ihren Beitrag künftig zusätzlich zu bestehenden 

Pauschbeträgen und Werbungskosten vom zu versteuernden Einkommen abziehen können. 
Ø Außerdem verdoppelte der Finanzausschuss die Höchstbeträge für Spenden an politische Parteien, 

die steuerlich geltend gemacht werden können (3.300 Euro, bei Zusammenveranlagung 6.600 Euro, 
im Falle einer Steuerermäßigung nach § 34g EStG 1.650 Euro bzw. bei Zusammenveranlagung 3.300 
Euro).  

Ø Zudem werden sportliche Veranstaltungen eines Sportvereins künftig steuerbegünstigt behandelt, 
wenn die Einnahmen einschließlich der Umsatzsteuer 50.000 Euro im Jahr nicht übersteigen. Bisher 
lag die Grenze bei 45.000 Euro.  

Ø Darüber hinaus wird die Freigrenze für den steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb auf 
50.000 Euro angehoben. 

Ø Anhebung der Freigrenze bei der Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung auf 100.000 Euro. 
Ø Weitere Änderungen betreffen u. a. die Typisierung der Unterkunftskosten bei einer doppelten 

Haushaltsführung im Ausland; den Verlustabzug bei der Tarifermäßigung für Einkünfte aus Land- 
und Forstwirtschaft nach § 32c EStG; die steuerliche Behandlung von Betriebsveranstaltungen; die 
Durchschnittssatzgrenze bei der Umsatzsteuer (§ 23a Abs. 2 UStG); die Gemeinnützigkeit des E-
Sports; sowie der Verzicht auf eine Sphärenzuordnung von Einnahmen bei Körperschaften mit 
Einnahmen unter 50.000 Euro. 

6. Energiepreise: Entlastungen für alle und Kfz-Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge 
verlängert 

Die Energiepreise sollen ab dem 01.01.2026 für alle spürbar sinken. Die Bundesregierung bezuschusst 
die Strom-Netzentgelte und schafft die Gasspeicherumlage ab. Die Stromsteuer für produzierende 
Unternehmen und Landwirte soll dauerhaft niedrig bleiben. 
Die Änderungen im Stromsteuergesetz haben den Bundesrat am 19.12.2025 passiert. Sie müssen noch 
im Bundesgesetzblatt verkündet werden. 
 
Die Bundesregierung hat die Verlängerung der Kfz-Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge am 
15.10.2025 auf den Weg gebracht. Am 04.12.2025 hat der Bundestag den Gesetzentwurf beschlossen, 
am 19.12.2025 folgte die Zustimmung des Bundesrats. 


